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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE  
TICKET-VERSICHERUNG  
GRUPPENVERSICHERUNG
GÜLTIG AB 01.07.2022, GAVB-TV-07/22

§ 1 Versicherungsnehmer und versicherte Personen

Der Versicherungsvertrag wird als Gruppenversicherungsver-

trag geschlossen, wobei die Erteilung eines Versicherungs-

scheins an die Versicherten ausgeschlossen ist. Die Deutsche 

Assistance Versicherung AG ist der Versicherer und die S-

Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG der Versicherungsnehmer. 

Versichert sind die von dem Versicherungsnehmer namentlich 

genannten Personen (Kontoinhaber oder Kreditkarteninhaber).

§ 2 Prämie, Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

1.  Die Prämie für diese Versicherung wird vom Versicherungs-

nehmer gezahlt.

2.  Der Versicherungsschutz

  a)  beginnt mit der Aufnahme der versicherten Person in 

den Gruppenversicherungsvertrag;

  b)  endet mit Betreten des Veranstaltungsorts.

§ 3 Beschreibung des Versicherungsschutzes

1.  Umfang des Versicherungsschutzes für versicherte Personen:

  Die Deutsche Assistance Versicherung AG ist im Umfang von  

§ 3 Nummer 4 (Anzahl der Personen) und Nummer 5 (Scha-

densart) sowie unter Berücksichtigung der Einschränkungen 

Versicherungsschutzes eines der nachstehend genannten 

ver sicherten Ereignisse bei einer der versicherten Personen 

eingetreten ist:

  a)  Verlust des Arbeitsplatzes mit anschließender bei der 

Bundesagentur für Arbeit gemeldeter Arbeitslosigkeit 

infolge einer unerwarteten betriebsbedingten Kündi-

gung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber. 

Nicht versichert ist der Verlust von Aufträgen oder die 

Insolvenz bei Selbstständigen.

  b)  Arbeitsplatzwechsel, vorausgesetzt, die versicherte(n) 

Karte(n) wurde(n) vor Kenntnis des Arbeitsplatzwech-

sels gebucht und der Termin der versicherten Veran-

 Tätigkeit, maximal jedoch in die ersten 6 Monate der 

  c)  Erheblicher Schaden am Eigentum der versicherten 

Person infolge von Feuer, Wasserrohrbruch, Elementar-

ereignis oder strafbaren Handlungen Dritter (z. B. Ein-

bruchdiebstahl). Als erheblich gilt ein Schaden am Ei-

gentum durch die vorgenannten Ereignisse, wenn die 

Schadenshöhe mindestens 2.500 € beträgt.

2.  Versicherungsschutz für versicherte Personen und Risiko-

personen:

  Die Deutsche Assistance Versicherung AG ist im Umfang 

von § 3 Nummer 5 und unter Berücksichtigung der Ein-

während der Dauer des Versicherungsschutzes eines der 

nachstehend genannten versicherten Ereignisse bei einer 

der ver sicherten Personen oder einer Risikoperson (vgl. § 3 

Nummer 3)  eingetreten ist:

  a)  unerwartete schwere Erkrankung

  b)  Tod, schwerer Unfall, Schwangerschaft, 

 Impfunverträglichkeit

  c)  Bruch von Prothesen

3.  Risikopersonen sind

  a)  versicherte Personen untereinander, die gemeinsam Kar-

ten für eine Veranstaltung gebucht und versichert haben;

 b)  die Angehörigen einer versicherten Person; hierzu zählen:

   Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnlichen 

Lebensgemeinschaft, Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, 

Geldinstitut
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eltern, Großeltern, Geschwister, Enkel, Schwieger eltern, 

Schwiegerkinder und Schwäger;

 c)  diejenigen Personen, die nicht an der Veranstaltung 

-

gehörige gemäß b) einer versicherten Person betreuen;

 d)  Tante, Onkel, Neffe, Nichte, sofern das versicherte Er-

eignis „Tod“ eingetreten ist.

4. Anzahl der Personen:

  Haben mehr als sechs Personen gemeinsam Karten für 

eine Veranstaltung gebucht und versichert, gelten nur die 

jeweiligen Angehörigen der versicherten Personen und deren 

Betreuungspersonen als Risikopersonen, nicht mehr die 

versicherten Personen untereinander.

5. Schadensart:

  Die Deutsche Assistance Versicherung AG leistet eine Ent-

schädigung bei der folgenden Schadensart:

  Nichtantritt der Veranstaltung aus versichertem Grund ge-

mäß 1. und 2. für die von der versicherten Person bezahlte(n) 

und versicherte(n) Karte(n).

  Die versicherte(n) Karte(e) gilt nur dann als versichert, so-

fern sie über den Ticket-Service der jeweiligen Sparkasse 

vom Kontoinhaber oder Kreditkarteninhaber gekauft 

wurde(n).

6.  Versicherungssumme:

Die Versicherungssumme beträgt pro Ticket maximal 250 € 

für die von der versicherten Person bezahlten und versicher-

ten Karten.

§ 4 Einschränkung des Versicherungsschutzes

1.  Versicherungsschutz wird nicht gewährt für Schäden durch 

Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere Unru-

hen, Streik, Kernenergie, Beschlagnahmung, Entziehung 

oder sonstige Eingriffe von hoher Hand.

2.  Die Deutsche Assistance Versicherung AG ist von der Ver-

-

nehmer bzw. für die versicherte Person der Versicherungs-

fall bei Abschluss der Versicherung voraussehbar war.

3.  Nicht versichert sind

 a)  Erkrankungen, die zum Zeitpunkt des Versicherungsab-

schlusses bekannt und in den letzten 6 Monaten vor 

Versicherungsabschluss behandelt worden sind – Kon-

trolluntersuchungen sind davon ausgenommen;

 b)  Krankheiten, die den Umständen nach als eine psychi-

sche Reaktion auf Terroranschläge, Flugunglücke oder 

aufgrund der Befürchtung von inneren Unruhen, Kriegs-

ereignissen, Terroranschlägen, Elementarereignissen oder 

Krankheiten und Seuchen im Zielgebiet aufgetreten sind;

 c)  Lockerung oder Verlust von Prothesen aller Art;

 d)  Ereignisse wie Terroranschläge oder -drohungen;

 e)  Vermögensfolgeschäden.

§ 5  Allgemeine Obliegenheiten und Folgen von Obliegen-

heitsverletzungen

-

tet, nach Eintritt des Versicherungsfalls den Eintritt eines 

versicherten Ereignisses durch die Vorlage von Versiche-

rungsnachweis, Buchungsunterlagen, Karten im Original 

und ggf. Stornokostenrechnung zum Zeitpunkt des Nicht-

antritts nachzuweisen sowie

 a)  den Schaden möglichst gering zu halten und alles zu 

vermeiden, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung 

führen könnte;

 b)  den Schaden der Deutschen Assistance Versicherung AG 

unverzüglich, spätestens nach Abschluss der Veranstal-

tung, anzuzeigen.

 c)  Hat der Versicherungsnehmer/die versicherte Person 

aus Anlass des Versicherungsfalls, insbesondere in der 

Schadensanzeige vorsätzlich unwahre Angaben ge-

macht, ist die Deutsche Assistance Versicherung AG 

Assistance Versicherung AG hierdurch kein Nachteil 

entsteht.

 d)  der Deutschen Assistance Versicherung AG jede zu-

mutbare Untersuchung über Ursache und Höhe ihrer 

Auskunft zu erteilen, Originalbelege einzureichen, so-

wie bei Todesfällen die Sterbeurkunde einzureichen.

2.  Verletzt der Versicherungsnehmer/die versicherte Person 

eine der vertraglich vereinbarten Obliegenheiten, so ist die 

Deutsche Assistance Versicherung AG nicht zur Leistung 

-

te Person die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Falle 

einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist die 

Deutsche Assistance Versicherung AG berechtigt, die Leis-

tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-

rungsnehmers/der versicherten Person entsprechenden 

Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen 

einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsneh-

mer/die versicherte Person.

§ 6 Zahlung der Entschädigung

1.  Liegt der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis der 

Deutschen Assistance Versicherung AG vor und ist die Leis-

Grunde und der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszah-

lung der Entschädigung binnen 2 Wochen zu erfolgen. Der 

Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange die Prüfungen des 

Anspruchs durch die Deutsche Assistance Versicherung AG 

infolge eines Verschuldens der versicherten Person gehin-

dert sind.
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2.  1 Monat nach Anzeige des Schadens kann als Abschlags-

zahlung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der 

Sache mindestens zu zahlen ist.

3.  Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall be-

hördliche Erhebungen oder ein strafrechtliches Verfahren 

gegen die versicherte Person eingeleitet worden, so kann 

die Deutsche Assistance Ver sicherung AG bis zum rechts-

kräftigen Abschluss dieser Verfahren die Regulierung des 

Schadens aufschieben.

4.  Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten wer-

den zum Kurs des Tages, an dem die Belege bei der Deut-

schen Assistance Versicherung AG eingehen, in die zu die-

sem Zeitpunkt in der Bundesrepublik Deutschland gültige 

Währung umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt für gehan-

delte Währungen der amtliche Devisenkurs Frankfurt/Main, 

für nicht gehandelte Währungen der Kurs gemäß „Währun-

gen der Welt“, Veröffentlichungen der Deutschen Bundes-

bank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es sein 

denn, dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendi-

gen Devisen nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs er-

worben wurden.

§ 7 Verwirkungsgründe, Klagefrist, Verjährung

1.  Die Deutsche Assistance Versicherung AG ist von der Ver-

 a)  der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person 

den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat;

 b)  der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person 

die Deutsche Assistance Versicherung AG arglistig über 

Umstände zu täuschen versucht, die für den Grund 

oder für die Höhe der Leistung von Bedeutung sind.

2.  Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in 

-

res, in welchem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein 

Anspruch des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten 

Person bei der Deutschen Assistance Versicherung AG an-

gemeldet worden, zählt der Zeitraum von der Anmeldung 

bis zum Zugang der schriftlichen Entscheidung der 

 Deutschen Assistance Versicherung AG bei der Fristberech-

nung nicht mit.

§ 8 Ansprüche gegen Dritte

Die Ansprüche des Versicherungsnehmers bzw. der versicher-

ten Person gegen Dritte gehen auf die Deutsche Assistance 

Versicherung AG im gesetzlichen Umfang über, soweit diese 

den Schaden ersetzt hat. Sofern erforderlich, ist der Versiche-

Abtretungserklärung gegenüber der Deutschen Assistance 

Versicherung AG abzugeben.

§ 9  Anzuwendendes Recht / Vertragssprache / Geltung für 

versicherte Personen / Gerichtsstand

Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht 

entgegensteht. Vertragssprache ist Deutsch. Alle getroffenen 

Bestimmungen gelten sinngemäß für die versicherte Person. 

Gerichtsstand für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ge-

gen den Versicherer ist Düsseldorf. Ist der Versicherungsneh-

mer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zu-

ständig, in dessen Bezirk der Ver sicherungsnehmer zur Zeit 

der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung ei-

nes solchen, seinen gewöhn lichen Aufenthalt hat.

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind 

Unser Interesse ist es, Sie mit unseren Leistungen zufrieden 

zu stellen. Sollte uns das einmal nicht gelingen, nehmen Sie 

am besten direkt Kontakt zu uns auf, um die Sache zu klären: 

Deutsche Assistance Versicherung AG 

Hansaallee 199 

40549 Düsseldorf 

Tel.: 0211 529-50 

Fax: 0211 529-5199 

E-Mail: info@deutsche-assistance.de 

Internet: www.deutsche-assistance.de 

Beschwerderecht

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde

an den Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutzauf-

sichtsbehörde zu wenden. 

Die für uns  zuständige Datenaufsichtbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und

Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44

40102 Düsseldorf

Versicherungsombudsmann e. V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs-

ombudsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegen-

heiten das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungs-

verfahren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000

Fax: 0800 3699000

beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Zuständige Aufsichtsbehörde: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Tel.: 0228 4108-0

Fax: 0228 4108-1550
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HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ UND ZUR DATENVERARBEITUNG BEI 
DER DEUTSCHEN ASSISTANCE VERSICHERUNG AG 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur mit Hilfe 

der elektronischen Datenverarbeitung erfüllen. Nur so lassen 

sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich 

abwickeln. Darüber hinaus bietet die elektronische Datenver-

arbeitung einen besseren Schutz der Versichertengemein-

schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen 

manuellen Verfahren.

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer per-

sonenbezogenen Daten durch die Deutsche Assistance Versi-

cherung AG (nachfolgend DAV) und über die Ihnen nach dem 

Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Deutsche Assistance Versicherung AG

Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf

Fax: 0211 529-5199

E-Mail: info@deutsche-assistance.de 

Vorstand: Dragica Mischler (Vorsitzende),

Marcus Hansen, Betina Nickel

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf

Registergericht: Düsseldorf HRB 64583

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter 

der oben genannten Adresse mit dem Zusatz „Datenschutz-

beauftragter“ oder per E-Mail an datenschutz@oerag.de.

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß den 

datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen der EU-Da-

tenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Versicherungsver-

tragsgesetz (VVG), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

sowie  allen weiteren maßgeblichen Gesetzen. Darüber hi-

naus hat sich unser Unternehmen zu den „Verhaltensre-

geln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch 

oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft prä-

zisieren (Code of Conduct). Diese können Sie im Internet unter  

www.deutsche-assistance.de/impressum/datenschutz/ abrufen.

Sind Sie versicherte Person in einem Gruppenversiche-

rungsvertrag der DAV, dann verarbeiten wir die von Ihnen 

bei der Schadenmeldung gemachten Angaben bei der Scha-

denbearbeitung.

Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu 

können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch 

der Schaden ist.

Die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne 

die Verarbeitung Ihrer Daten nicht möglich.

Die DAV speichert Daten, die für den Versicherungsvertrag 

notwendig sind. Dies sind Ihre Angaben bei der Schadenmel-

dung sowie weitere zur Vertragsführung und -abwicklung 

notwendige versicherungstechnische Daten, z. B. versicher-

tes Konto oder Mehrwert-Zukaufpaket, Bankverbindung. So-

weit dies erforderlich ist, werden auch Angaben von Dritten 

(z. B. mitversicherte Per sonen, Vermittler) gespeichert. Mel-

den Sie uns einen Versicherungsfall, speichern wir Angaben 

zum Leistungsfall und ggf. auch Angaben von Dritten.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertrag-

liche und vertragliche Zwecke erfolgt auf Basis von 

Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, wenn es nach 

Art. 6 Abs. 1 f DSGVO erforderlich ist, um berechtigte Inter-

essen von uns oder von Dritten zu wahren. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Da-

sichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher 

Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem 

Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. 

Art. 6 Abs. 1 c DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 

nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie da-

rüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer:

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir auch 

auf einen Ausgleich der von uns übernommenen Risiken. 

Zu diesem Zweck haben wir Rückversicherungsverträge ge-

schlossen, die einen Teil der Risiken übernehmen. Hierfür 

benötigt der Rückversicherer entsprechende versicherungs-

technische Angaben zur Art des Versicherungsschutzes und 

des Risikos. Eine Übermittlung personenbezogener Daten 
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Vermittler:

In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch 

Vermittler betreut. Dies können neben Einzelpersonen auch 

Vermittlungsgesellschaften sein. Um die Betreuungsaufga-

be ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler 

von uns für die Betreuung und Beratung notwendige Anga-

ben aus Ihren Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind, je nach 

Vertragskonstellation, Daten zum Gruppenversicherungsver-

trag, zum Mehrwert-Zukaufpaket, zur Art des Versicherungs-

schutzes und des Risikos, zur Zahl der Versicherungsfälle und 

zur Höhe von Versicherungsleistungen. Der Vermittler verar-

beitet und nutzt die personenbezogenen Daten im Rahmen 

der Beratung und Betreuung.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und ge-

nehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorü-

bergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, so-

wie der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer 

zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, können Sie 

in der jeweils aktuellen Version unserer Internetseite unter 

www.deutsche- assistance.de entnehmen.

Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten 

an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur 

hörden oder Strafverfolgungsbehörden, Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht). Ferner übermitteln wir Ihre per-

sonenbezogenen Daten an Kreditinstitute zur Abwicklung des 

Zahlungsverkehrs. Des Weiteren können wir Ihre personenbe-

Statistiken oder zur Datenanalyse an Verbände (z. B. Gesamt-

verband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Verband 

öffentlicher Versicherer) weitergeben.

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für 

die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Da-

bei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für 

die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser 

Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche 

chern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu ge-

Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung. Die Speicher-

Betroffenenrechte

Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über 

die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber 

hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die 

Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen 

kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen be-

reitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten zu Zwecken der Werbung zu wider-

sprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung be-

rechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung 

aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation er-

geben, widersprechen.

Beschwerderecht

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwer-

de an den Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutz-

aufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Daten-

schutzaufsichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und

Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44

40102 Düsseldorf

Versicherungsombudsmann e. V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsom-

budsmann e. V. Sie können damit in privaten Angelegenheiten 

das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren 

in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000

Fax: 0800 3699000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Tel.: 0228 4108-0

Fax: 0228 4108-1550
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